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Bekanntmachung 
der Arbeitsschutzbestimmung 154.

— Ofenbetriebe der Industrie der Steine und 
Erden —

Vom 21. Oktober 1952
Auf Grund des § 49 Abs. 1 der Verordnung vom j

25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft 
(GBl. S. 957) wird folgende Arbeitsschutzbestim
mung erlassen:

§ 1
(1) Feuer- und Schürlöcher sowie Füll- und Aus

ziehöffnungen müssen bequem und sicher zugäng
lich sein.

(2) Füllöffnungen sind so zu sichern, daß niemand 
hineinstürzen kann.

(3) Beim Beschicken brennender Schacht- und 
Trichteröfen darf das Ofeninnere nicht betreten 
werden.

§ 2
(1) Plattformen von Öfen, die betreten werden, 

müssen durch ortsfeste Leitern oder Treppen zu
gänglich und umwehrt sein. Die Umwehrungen der 
Bühnen sind so herzustellen, daß niemand hin
durchfallen kann.

(2) Feuerkästen, Aschenlöcher usw. müssen stets j 
abgedeckt sein, dasselbe gilt für Feuerkanäle und j

Fuchslöcher, solange die Öfen betreten werden kön
nen. Die Abdeckung muß gegen Verschieben ge
sichert sein. Läßt der Betrieb vorübergehend eine 
Abdeckung nicht zu, so sind geeignete Sicherheits
maßnahmen zu treffen.

§ 3
Öfen dürfen erst betreten werden, wenn sie ge

nügend ausgekühlt sind. Die Lufttemperatur darf 
im Ofen an der Arbeitsstelle höchstens 50° C be
tragen. — Eine genügende Frischluftzufuhr ist zu
sichern. „ .

§ 4
Eisenverbandteile an Brennöfen sind so zu be

festigen, daß sie beim Zerreißen nicht herunter
fallen können.

§ 5
(1) Auf jedem offenen Schacht- oder Trichterofen 

müssen geeignete Rettungsvorrichtungen (Leitern, 
Seile, Haken) vorhanden sein.

(2) Nicht in Betrieb befindliche Schacht- oder 
Trichteröfen sind an der Gicht und an den Ein
gängen abzudecken und abzusperren.

§ 6
(l) Bei Schachtöfen muß die Gichtbühne an der 

schmälsten Stelle mindestens 1 m breit und mit 
festem Bodenbelag versehen sein. Sie darf zur 
Schachtöffnung nicht geneigt sein und keine Fall
türen haben.


